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1 ALLGEMEINES / PROJEKTBESCHREIBUNG 

1.1 Veranlassung und Planrechtfertigung 

Mit der Erwartung eines weiterhin steigenden Umschlags im Bereich der Projektladungen, des 

Automobilumschlags und veränderten Schiffsgrößen ist eine Erweiterung der Kapazitäten im 

Bereich des Emder Hafens erforderlich. Dazu plant das Land Niedersachsen, vertreten durch 

NiedersachsenPorts, Niederlassung Emden, im Außenhafen zwischen den vorhandenen Liege-

plätzen Emspier und Emskai einen neuen Großschiffsliegeplatz (GSLP) zu errichten und zu be-

treiben. Dadurch sollen einerseits die Umschlagskapazitäten generell erhöht werden und insbe-

sondere auch ein Liegeplatz für Schiffe mit größerem Tiefgang geschaffen werden.  

Um den Emder Hafen für den Stückgut- und Fahrzeugumschlag wettbewerbsfähig zu halten 

und Emden als Regionalzentrum weiter zu stärken, ist ein weiterer Ausbau zwingend erforder-

lich, da mit den bisherigen Kapazitäten der erwartete Umschlagszuwachs nicht umgesetzt wer-

den kann. In der Bedarfsanalyse konnte nachgewiesen werden, dass der Hafen aufgrund be-

schränkter Liegeplatzkapazitäten, wegen der Schiffsgrößenentwicklung sowie der konkreten 

Einschränkungen durch die Große Seeschleuse einen Großschiffsliegeplatz dringend benötigt.  

 

Als optimaler Standort für einen neuen Liegeplatz wurde ein Lückenschluss zwischen den be-

stehenden Kajen der Emspier und des Emskais im Außenhafen an der Ems ermittelt. 

 

 

Abbildung 1: Lageplan Neubau GSLP 

 
 

Das Vorhaben zum Neubau des Großschiffsliegeplatzes umfasst: 

Á ein durch Aufspülung herzustellendes Hafengelände (ca. 2,3 ha), 

Á den Bau einer Kaianlage mit Liegewanne (Kajenlänge ca. 337 m,  

Geländesprung rund 18 m), 

Á die Bodenentnahmen (Bodenaustausch im Bereich der geplanten Hafenfläche und Liege-

wanne) und 

Á eine neue Einspülanlage für Unterhaltungsbaggerungen. 
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Durch die Einbettung der neuen Terminalfläche zwischen Emspier und Emskais ist der Groß-

schiffsliegeplatz an die bestehende Verkehrsinfrastruktur angeschlossen, so dass hierfür keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Neu- oder Umbauten von Straßen und Gleisen werden 

nicht vorgenommen. 

 

 

1.2 Kenndaten 

Kenndaten für Terminalfläche, Kaimauer und Liegewanne 

Á Länge Liegeplatz ca. 337 m / Breite (Tiefe) des Terminals bis zum Deichfuß ca. 68 m 

Á Oberkante Kaimauer 

Anschlussbereich Emskai auf NHN +4,00 m, fallend auf NHN +3,75 m Richtung Osten, 

restliche Kaikante auf NHN +3,75 m analog Emspier 

Á Tiefe der Liegewanne NHN -14,18 m / SKN -11,8 m 

Á Liegewanne Grundriss 314 m x 50 m zzgl. Unterwasserböschungsbereiche,  

Böschungsneigung 1 : 8  

 

Kenndaten für Vorzugsvariante Kaimauer 

Á Kombinierte Spundwand (z.B. Rohrpfahlwand mit Rohr ca. Ø 1,6 m und Zwischenbohle) 

Á Rückverankerung mit Rüttelinjektionspfählen oder Stahlpfählen, jeweils an den Tragrohren 

befestigt 

Á Kaikopf aus Stahlbeton, Unterkante ca. auf NHN +1,50 m, Breite ca. 2,40 m 

Á Erdruckabschirmende Kaiplatte, Dicke ca. 1,0 m, Länge ca. 13,75 m 

Á Tiefgründung der Kaiplatte auf geneigten Stahlbetonrammpfählen, Raster ca. 6,5 m 

Á Schleppplatte zur Anpassung an auftretende Setzungen, Länge ca. 3,75 m 

 

Einspülpunkt für Baggergut 

Á Anordnung von insgesamt 3 Anschlusspunkten im Emder Außenhafen: 

1 x am Dalbenliegeplatz (westlich der Emspier) 

2 x am neuen Terminal Großschiffsliegeplatz Emden 

Á Anschluss an die bestehende Spülrohrleitung DN 600 mittels neuer Stahlrohrleitung, teil-

weise am Deichfuß geführt, teilweise unterhalb der Terminalfläche im Kanal geführt 

 

Die in den Plänen dargestellte kombinierte Wand (Rohrpfahlwand mit Zwischenbohlen) zur Ab-

fangung des Geländesprungs stellt eine mögliche technische Lösung dar. Die vorgenannten 

Abmessungen der Einzelbauteile beruhen auf einer groben statischen Vorbemessung und wer-

den im Rahmen der weiteren Entwurfs- und Ausführungsplanung gemäß den statischen und 

konstruktiven Erfordernissen angepasst.  
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1.3 Zuständigkeiten und Verfahren 

1.3.1 Zuständigkeiten 

Träger des Vorhabens und Antragsteller ist das 

Land Niedersachsen, vertreten durch 

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG 

Friedrich-Naumann-Straße 7-9 

26725 Emden 

 

Die örtlich und sachlich zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist der 

Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) 

Ratsherr-Schulze-Str. 10 

26122 Oldenburg 

 

1.3.2 Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen Gewässerausbau nach § 67 Abs. 2 WHG, der 

nach § 68 WHG einer Planfeststellung durch die zuständige Landesbehörde bedarf. Obwohl 

das Vorhaben in einer Bundeswasserstraße gelegen ist, greift keine Planfeststellungspflicht 

nach dem Bundeswasserstraßengesetz ein. Nach den §§ 12, 14 WaStrG unterliegen nämlich 

nur solche Ausbauvorhaben in Bundeswasserstraßen dem wasserstraßenrechtlichen Planfest-

stellungsvorbehalt, die die Bundeswasserstraße als Verkehrsweg betreffen. Die Betroffenheit 

des Verkehrswegs ist im Sinne eines schiffbarkeitsfunktionalen Zusammenhangs zu verstehen. 

Maßgeblich ist, ob das Vorhaben den Zweck verfolgt, die Verkehrsfunktion der Bundeswasser-

straße durch wasserbauliche Maßnahmen zur Beeinflussung der Schiffbarkeit zu ändern. Indi-

zien für das Vorliegen eines schiffbarkeitsfunktionalen Zusammenhangs können darin liegen, 

dass die Schiffbarkeit erstmalig hergestellt wird oder sich der Kreis der Wasserfahrzeuge, die 

den betroffenen Gewässerbereich nutzen können, verändert (vergrößert oder verkleinert). Hat 

das Vorhaben nicht nur einen schiffbarkeitsfunktionalen Zusammenhang, sondern dient es zu-

gleich auch anderen Zwecken (z.B. wasserwirtschaftlichen, hafenspezifischen oder regional-

wirtschaftlichen Zwecken), so ist zu bestimmen, wo der Schwerpunkt liegt. 

 

Zwar weist das hier zur Planfeststellung gestellte Vorhaben auch einen schiffbarkeitsfunktiona-

len Zusammenhang auf, weil die Errichtung des Liegeplatzes und insbesondere die Vertiefung 

der Liegewanne zur Folge hat, dass Schiffe mit einem größeren Tiefgang das Ufer erreichen 

und anlegen können. Die Bedeutung dieses Zusammenhangs ist aber begrenzt, weil der be-

troffene Teil des Gewässers auch gegenwärtig tideabhängig für große Schiffe schiffbar ist. Fer-

ner können auch gegenwärtig große Schiffe am Emskai oder Emspier festmachen. Andererseits 

haben die verfolgten hafenspezifischen und regionalwirtschaftlichen Zwecke (vgl. Kap. 1.1) eine 

besonders große Bedeutung. In erster Linie geht es bei dem Vorhaben um den Ausbau der be-

reits jetzt am unmittelbar benachbarten Emskai und Emspier vorhandenen Umschlagkapazitä-

ten. In der anzustellenden Gesamtbewertung kann daher nicht von einem Überwiegen des 

schifffahrtsfunktionalen Zusammenhangs ausgegangen werden; stattdessen überwiegen die 

anderweitigen Zweckbestimmungen (die wasserwirtschaftlichen, hafenspezifischen bzw. regio-

nalwirtschaftlichen Zwecke). Daher greift der Planfeststellungsvorbehalt der §§ 12, 14 WaStrG 

nicht ein. 
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1.3.3 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG 

Die Vorhabenträgerin hat eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG durch-

geführt. Eine Zusammenfassung des aktuellen Planungsstandes zum Großschiffsliegeplatz 

wurde in der Zeit vom 12.03. bis 08.04.2016 auf einer Internetseite der Vorhabenträgerin 

(www.nports.de/aktuelles-presse/bekanntmachungen/#switch) veröffentlicht. Gleichzeitig wurde 

der Öffentlichkeit die Gelegenheit eingeräumt, bis zum 22.04.2016 Anregungen und Fragen 

zum Projekt zu übermitteln. Interessierte, die über keinen Internetanschluss verfügen, konnten 

die Zusammenfassung des aktuellen Planungsstandes zum Großschiffsliegeplatz Emden wäh-

rend der Veröffentlichungszeit (12.03. bis 08.04.2016) telefonisch bei der Vorhabenträgerin an-

fordern. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 12.03.2016 durch eine Bekanntmachung 

in der "Ostfriesenzeitung" und der "Emder Zeitung" publiziert. 

 

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung brachte keine neuen Erkenntnisse, die zu einer Anpassung 

der Planungen geführt hat. Anregungen sind zum Vorhaben nicht eingegangen. 

 

1.3.4 Raumordnungsverfahren 

Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ist nicht geboten. Nach § 15 des Raumord-

nungsgesetzes (ROG) unterliegen nur raumbedeutsame Maßnahmen und Vorhaben einer 

Pflicht zur Durchführung eines Raumordnungsverfahrens. Nach § 1 Nr. 7 der Raumordnungs-

verordnung wird die Raumbedeutsamkeit eines Hafenvorhabens nur dann angenommen, wenn 

der Hafen eine Fläche von mindestens 100 ha aufweist. Da die Aufschüttungsfläche im vorlie-

genden Verfahren nur ca. 2,3 ha umfasst, wird diese Schwelle sehr weit unterschritten. 

 

 

1.4 Abkürzungen 

GSLP Großschiffsliegeplatz 

NHN Normalhöhennull (NHN ±0,00 m) 

SKN Seekartennull (SKN ±0,00 m  = NHN -2,38 m) 

HHThw Höchstes jemals gemessenes Tidehochwasser  

MThw Mittleres Tidehochwasser 

MTnw Mittleres Tideniedrigwasser 

NNTnw Niedrigstes jemals gemessenes Tideniedrigwasser 

BP Bemessungsprofil (Bodenschichtung) 

V-Drain Vertikaldrainage zur Entwässerung der Weichschichten 

RW Regenwasser, siehe Entwässerungsplanung 

NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

NPorts Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG 

FFH-Gebiet Flora- und Fauna-Habitat; FFH-Gebiete sind Gebiete, die für das Schutzgebiets-

system "Natura 2000" ausgewählt wurden 

EAU 2012 Empfehlungen des Arbeitsausschusses ĂUfereinfassungenñ, Ausgabe 2012 
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1.5 Verwendete Regelwerke, Normungen 

[1] EAU 2012, Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" Häfen und Was-

serstraßen, Ernst & Sohn Verlag, 2012 

[2] Eurocode 1, Einwirkungen auf Tragwerke 

[3] Eurocode 2, Bemessung und Konstruktion von Hoch- und Ingenieurbauten aus Beton, 

Stahlbeton und Spannbeton 

[4] Eurocode 3, Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten und Stahlbauteilen 

[5] Eurocode 7, Grundbau, Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik 

[6] Guidelines der PIANC, verschiedene 

[7] Maschinenrichtlinie, Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufas-

sung) 

 

 

1.6 Rechtsvorschriften 

Tabelle 1: Rechtsvorschriften 

Abkürzungen Bezeichnung der Vorschrift  Quellenangabe 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009, zuletzt geändert durch Artikel 421 der 
Verordnung vom 31. August 2015 

BGBI. I S. 2542; 
BGBl. I S. 1474 

EU-
Vogelschutz-
richtlinie 

Richtlinie 2009/147/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten (kodifizierte Fassung)  

ABI. L 20 vom 
26.01.2010,S.7  

FFH-RL Richtlinien 92/43/EWG des Rates vom 
21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie) 

ABI. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7-50 

NAGBNat 
SchG  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz vom 19.02.2010 

Nds. GVBI. S.104 

NWG Niedersächsisches Wassergesetz vom 
12.Februar 2010, 
zuletzt geändert Art. 2 § 7 des Gesetzes v. 
12.11.2015 

Nds. GVBI. S.64 
 
Nds. GVBl. S. 307 

NVwKostG Niedersächsisches Verwaltungskostenge-
setz  
In der Fassung vom 25.04.2007, zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
17.09.2015 

Nds. GVBI. S.172 
 
Nds. GVBl. S. 186 

UVPG  Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung vom 24.02.2010, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21.12.2015 

BGBI. S.94  
 
BGBl. I S. 2490 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
23.01.2003, zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20.11.2015 

BGBI. I S.102 
 
BGBl. I S. 2010 
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WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz) in der Fassung 
vom 31.07.2009, zuletzt geändert durch 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
24.05.2016 

BGBI. I S. 2582 
 
BGBl. I S. 1217 

WRRL Richtlinie 2000/60/EG der Europäischen 
Parlaments und Rates vom 23.10.2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik-Wasserrahmenrichtlinie  

Abl. L 327 vom 
22.12.2000, S.1-73 

ZustVO-
Wasser  

Verordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Wasserrechts vom 10.03.2011, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 29.10.2014 

Nds. GVBI. S.70 
 
Nds. GVBl. S. 307 

 Verordnungsentwurf NSG ĂUnteremsñ vom 
13.07.2015, NLWKN 
Verordnungsentwurf NSG ĂAuÇenemsñ vom 
21.09.2015, NLWKN 
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2 BAULICHE SITUATION, RANDBEDINGUNGEN 

2.1 Lage und Zugänglichkeit 

Die geplante Hafenanlage liegt in etwa zwischen Ems-km+41,470 und Ems-km+41,805 im Be-

reich der Stromkaje zwischen den vorhandenen Liegeplätzen Emspier und Emskai. Nördlich 

grenzt die Terminalfläche an den Landesschutzdeich. Südlich des Liegeplatzes befindet sich 

die Ems, die auf der Südseite mit dem Geise-Leitdamm wiederum an den Dollart grenzt. 

Wasserseitig besteht bereits die Zufahrt vom Ems-Fahrwasser zu den Nachbarliegeplätzen 

Emspier und Emskai. Dieser Bereich ist flächig auf SKN -8,12 m gebaggert und wird dauerhaft 

für diese Tiefe unterhalten. Für den neuen Großschiffsliegeplatz wird diese bestehende Zufahrt 

weiter genutzt und nicht vertieft.  

Landseitig sind die beiden benachbarten Terminalflächen der Liegeplätze Emspier und Emskai 

über Deichscharte an das Hinterland angebunden. Diese Zufahrten werden auch für den neuen 

Liegeplatz genutzt. Gemäß den durchgeführten Kapazitätsberechnungen sind diese Deich-

scharte für den prognostizierten Güterverkehr ausreichend dimensioniert und müssen nicht er-

weitert werden. 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitte Lageplan (SE15057-GP-300_Übersichtslageplan) 
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Nördlich der Terminalflächen befinden sich Verkehrsflächen für die Anbindung an die öffentli-

chen Straßen sowie Aufstellflächen für die PKW-Verladung. Die Anbindung an das Schienen-

netz der DB AG erfolgt einerseits über mehrere bestehende Gleise, die sich auf den östlich ge-

legenen Terminalflächen des Außenhafens befinden und bis auf den Emskai reichen. Landsei-

tig des Deiches befinden sich außerdem mehrere Verladebahnhöfe für die PKW-Verladung so-

wie für allgemeinen Güterumschlag. 

 

Der Standort des Großschiffsliegeplatzes liegt im FFH-Gebiet 2507-331 ĂUnterems und Au-

Çenemsñ und in der Nªhe des Vogelschutzgebietes 2609-401 ĂEmsmarsch von Leer bis Em-

denñ.  

Im Hinblick auf die Flächeninanspruchnahme dieser Natura-2000-Gebiete werden die bau-, an-

lage- und betriebsbedingten Auswirkungen bewertet (siehe Anlage 10.3, FFH-

Verträglichkeitsstudie, Abbildung 2 in Anlage 10.3). 

 

 

 

Abbildung 3: Kartenausschnitt aus ĂNatura 2000 Network Viewerñ, Stand 02/2016 
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2.2 Gelände und Hafensohle 

Im Planungsbereich gilt:   SKN ±0,00m   =   NN -2,38 m   =   NHN -2,38 m.  

In Deutschland und den Nordsee-Staaten ist das Seekartennull (SKN) seit 2005 als örtlich 

Ăniedrigst mºglicher Gezeitenwasserstandñ bzw. ĂLowest Astronomical Tide (LAT)ñ definiert. 

Folgende Solltiefen liegen im Planungsgebiet vor: 

Á Fahrrinne der Ems und Zufahrt zu Emspier und Emskai NHN-10,5 m / SKN -8,12 m 

(Hinweis: Derzeit läuft ein Planfeststellungsverfahren zur Vertiefung dieser Bereiche um 

1 m auf NHN-11,5 m / SKN -9,12 m.) 

Á Liegewanne vor der Emspier   NHN-11,5 m / SKN -9,12 m 

Á Liegewanne vor dem Emskai   NHN-11,5 m / SKN -9,12 m 

 

Die Liegewanne vor der Emspier ragt ca. 85 m Richtung Emskai hinaus, die des Emskais ca. 

60 m Richtung Emspier. Zwischen den vorhandenen Liegewannen befindet sich die Hafensohle 

auf NHN-10,5 m / SKN -8,12 m auf einer Länge von ca. 200 m. Dieser Bereich wird bereits im 

Rahmen der Unterhaltungsbaggerungen auf Tiefe gehalten. 

Die Soll-Böschungsneigungen der Liegewannen zur Fahrrinne hin betragen 1 : 8. 

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt Liegewanne (SE15057-GP-300_Übersichtslageplan) 

 

Von dem Bereich der geplanten Kajen-Vorderkante steigt das Gelände (gepeilte Schlickober-

kante) nach Norden mit einer Neigung von ca. 1 : 3 bis ca. NHN -2,0 m an. Es schließt ein ca. 

30 m breiter Bereich an, in dem das Gelände nur moderat bis auf ca. NHN +0,0 m ansteigt. Ab 

dort wird das Gelände wieder steiler (ca. 1 : 3) bis hin zur Deichstraße. Im Bereich der neuen 

Kaiflucht des GSLP liegen die vorhandenen Geländehöhen bei ca. NHN -8,0 m (Stand August 

2015).  

Von der Ostseite der Emspier läuft eine Böschung ebenfalls mit einer Neigung von ca. 1 : 3 ins 

Baufeld. 

 

Die Geländehöhen stellen sich in etwa folgendermaßen dar (siehe Plan SE15057- GP-301): 

Kaikante Emspier  ca. NHN +3,75 m 

Kaikante Emskai  ca. NHN +4,0 m 

Straße am Deich (im Baufeld) ca. NHN +2,8 m bis NHN +4,0 m 

OK Deich ca. NHN +8,8 m 
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2.3 Beschreibung des Bestands 

Der Großschiffsliegeplatz ist als Lückenschluss zwischen der Emspier im Westen und dem 

Emskai im Osten geplant. Im Norden befinden sich eine befestigte Böschung, eine Straße und 

der Landesschutzdeich. Im Westen zur Emspier befindet sich eine befestigte Böschung. Im Os-

ten zum Emskai befindet sich eine Flügelwand. 

 

2.3.1 Emskai 

Der Emskai hat eine Kajenlänge von ca. 270 m und wurde 1981 errichtet.  

Wesentliche Konstruktionsmerkmale: 

Á Oberkante der Kaje auf NHN +4,0 m 

Á planmäßige Hafentiefe (Liegewanne) bei NHN -11,5 m / SKN -9,12 m, maximale Hafen-

tiefe inkl. Kolkzuschlag und Vorratsbaggerung bei NHN-11,9 m (Außenhafen) 

Á Hauptwand als kombinierte Spundwand aus Doppelbohlen PSp 902 in StSpS (Absetz-

tiefe NHN -23,0 m) und Zwischenbohlen PZ 912 in StSp 37 (Absetztiefe NHN -16,4 m) 

Á Stahlbetonholm oberhalb von NHN -0,5 m, ca. h = 4,5 m / b = 4,65 m, zusätzliche 

Gründung landseitig  

Á Rückverankerung über Rundstahlanker zum landseitigen Kranbahnbalken 

Á Landseitiger Kranbahnbalken aus Stahlbeton gegründet auf Pfahlbock mit 2:1 geneig-

ten Stahlrammpfählen 

Á Ausrüstung der Kaje mit Pollern, Nischenpollern, Steigeleitern, Entwässerungsrohren, 

Kaisteckdosen und Kabelschutzrohren 

Á Entwässerung Terminalfläche durch Spundwand in die Ems, mit Rückstauverschlüssen 

Á Flügelwand als Abschluss auf Westseite 

Á Flächenlast pk = 40 kN/m², lokal teilweise pk = 60 kN/m² 

 

Von der Flügelwand des Emskais führt ein Leinensteg mit einer Länge von ca. 143 m nach 

Westen zu vier Dalben im Abstand von je 35 m. 

Wesentliche Konstruktionsmerkmale: 

Á Dalben aus sechs beschichteten, lamellenverstärkten PSp 603 + P3ïProfilen in 

StSpS44 mit einer UK bis NHN-25,90 m und einer OK bis NHN+6,20 m 

Á Fendertafeln vor den Dalben, h = 8,5 m / b = 1,7 m  

Á Podeste mit Geländern und Steigeleiter 

Á Zugang über Leinensteg hinter den Dalben, separat gegründet 
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2.3.2 Emspier 

Die Emspier hat eine Kajenlänge von ca. 250 m und wurde 2003 errichtet.  

Wesentliche Konstruktionsmerkmale: 

Á Oberkante der Kaje auf NHN +3,75 m 

Á geplante Hafensohle bei NHN -14,0 m, rechnerische Hafensohle (Bemessungstiefe) bei 

NHN -15,1 m, zurzeit genehmigte Ausbautiefe für die Liegewanne auf NHN -11,50 m / 

SKN -9,12 m 

Á Konstruktion der Emspier bestehend aus einer 16,15 m breiten Stahlbetonplatte, die auf 

drei Reihen Gründungselementen tiefgegründet ist: 

- Rammpfahlreihe 914,4x12,5 in S355 JRG2 (Absetztiefe NHN-30,5 m) 

- kombinierte Spundwand aus Doppelbohlen PSp 900 in S430 GP  

- Reihe Ortbetonrammpfähle (Absetztiefe NHN-21,0 m bis NHN-24,5 m) 

Á Rückverankerung mit Schrägpfählen HP 14x14,5x73 in S235 JRG2 (L bis ca. 46,0 m) 

im Abstand 2,16 m (Tragbohlenraster)  

Á Kaimauerausrüstung mit Schwimmfendern, Zylinderfendern, Donutfender und Reibe-

pfählen, Steigeleitern, Einzelpollern (800 kN) als Endpoller, Doppelpollern (1500 kN) als 

Mittelpoller und Nischenpollern 

Á Vorbereitung für Kranbahnschiene, zz. nicht installiert 

Á Übergang zwischen Kaiplatte und Terminalfläche mittels Schleppplatte 

 

An beiden Enden der Emspier schließen Stahlbau-Leinenstege an (Teillänge bis ca. 23 m, Brei-

te ca. 1,8 m), die mit Leitdalben (max. 1420x30 in St E 690, UK bei NHN-27,5 m) und Donut-

fendern gesichert sind. 

Der östliche Leinensteg liegt auf der östlichen Abschlusswand auf (Länge ca. 50 m). An den 

zwei Pollerköpfen des Leinenstegs Ost sind Sliphaken (1000 kN) installiert. Die Abschlusswand 

Ost sichert eine Böschung, die ins Baufeld hineinragt. 

 

Als Flächenlast werden auf der Kaiplatte und 15 m dahinter pk = 35 kN/m² angegeben, auf dem 

kleinen Streifen von Piervorderkante bis zur wasserseitigen Kranbahnachse pk = 60 kN/m². 

 

2.3.3 Dalbenliegeplatz 

Westlich der Emspier in Verlängerung der dortigen Spundwand (Flügelwand) befindet sich der 

2015 fertig gestellte Dalbenliegeplatz. Wesentliche Konstruktionsmerkmale: 

Á Gesamtlänge ca. 222 m, Hafensohle auf NHN -10,5 m / SKN -8,12 m 

Á Dalben mit Durchmesser von 2,235 m und 2,50 m, Abstand variabel zwischen 21 m und 

30 m 

Á Verbindung der Dalben mittels Zugangsbrücken von der Emspier aus 

Á Anordnung einer beweglichen Entladerampe (höhenverstellbar) an der Emspier, Entla-

dung der Carcarrier mittels Heckrampe 

Á Bemessungsschiff 150 m x 24 m x 7,5 m 
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2.3.4 Einspülpunkt 

Im Bereich der späteren Terminalfläche des GSLP zwischen Emspier und Emskai befindet sich 

ein Einspülpunkt für das Einspülen von Baggergut in den Wybelsumer Polder. Dieser Einspül-

punkt ist einerseits für die Unterhaltungsbaggerungen im Emder Hafen vorgesehen, falls bei ei-

nem hohen Sandanteil im Schlick eine Entnahmebaggerung durchgeführt werden muss. Wei-

terhin soll der Einspülpunkt durch das WSA für den Fall der Emsvertiefung benutzt werden. Die 

vorhandenen baulichen Anlagen im Baufeld für den Großschiffsliegeplatz beschränken sich 

zurzeit wie folgt: 

Á Rohrbrücke über den Deich, mit Spülleitung DN 600 (Stahlrohr), inkl. Fundamente aus 

Stahlbeton 

Á Anschluss Spülleitung am Deichfuß  

Als Liegeplatz für das Baggerschiff wird der Leinensteg des Emskais benutzt. 

Eine Schwimmleitung zwischen dem Anschlusspunkt am Deich und dem Liegeplatz für das 

Baggerschiff ist zurzeit nicht installiert und würde im Bedarfsfall nachgerüstet werden. 

 

 

Abbildung 5: Querschnitt vorhandener Einspülpunkt, Deichquerung (Bestand) 

 

2.3.5 Baustellenanleger 

Am ehemaligen Baustellenanleger östlich vom Leinensteg Ost der Emspier sind acht Stahl-

dalben vorhanden, deren Durchmesser ca. 60 cm beträgt. Drei Dalbenpaare sind oberhalb des 

Wasserspiegels mit Querbalken verbunden. 

An Land, direkt neben der Deichstraße, befindet sich ein Stahlbetonfundament. 

 

2.3.6 Deich 

Nördlich des Plangebietes schließt der Hauptdeich Emden-Knock an das Baufeld an. Diese 

Deichlinie besteht seit etwa 90 Jahren.  

Der Deich ist ein reiner Erddeich mit einer Deichkrone auf ca. NHN +8,85 m. Außendeichs hat 

der Deich ein Gefälle von ca. 1 : 6 bis zur etwa 4,5 bis 5,0 m breiten Deichstraße auf ca. 

NHN +2,8 m bis NHN +4,0 m hin. 

Im Planbereich sind zwei tief gegründete Deichscharte, eines an der Emspier und eines am 

Emskai, vorhanden. Diese liegen nicht im Baufeld, dienen aber der landseitigen Zufahrt für die 

Baumaßnahme. 

Wasserseitig vor dem Deich befindet sich eine nichtöffentliche Straße, die zur Instandhaltung 

des Deiches genutzt wird sowie für gelegentliche Fahrten zwischen den Terminalflächen Ems-

kai und Emspier. 
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2.3.7 Buhnen, Böschungen und Deckwerk 

Zwischen Emspier und Emskai befinden sich keine Buhnen mehr.  

Die ca. 1 : 3 geneigte Böschung von der Deichstraße ins Baufeld hat einen Aufbau aus Geotex-

til, 20 cm Schotter 30/60 mm und 40 cm mit kolloidalem Mörtel verklammertem Schüttstein-

deckwerk Kl. II/III. Der Böschungsfuß ist durch eine Pfahlwand und eine in der oberen Lage 

ebenfalls verklammerte Schüttung gesichert.  

Das östliche Ende des Emspier-Terminals wird durch eine 1 : 3-Böschung gebildet, die ins Bau-

feld hineinreicht. Diese Böschung besteht aus Sandcontainern sowie überlagernd aus Wasser-

bauschüttsteinen Klasse III/IV mit einem Aufbau von rund 60 cm und einer Verklammerung mit 

kolloidalem Mörtel. Die Fußsicherung besteht aus einem Sinkstück und einer Fußvorlage.  

Die Böschungen sind teilweise von Schlick überlagert. 

 

2.3.8 Oberflächen 

Emspier 

Die Oberflächen von der Emspier sind mit einem Asphaltaufbau befestigt. Parallel zur Kaivor-

derkante ist ein wechselndes Gefälle zur Oberflächenentwässerung ausgebildet. In den Tief-

punkten befinden sich Entwässerungsrinnen.  

 

Emskai 

Die Oberfläche vom Emskai ist ebenfalls mit einem Asphaltaufbau befestigt, außer im Bereich 

der Gleise parallel zur Kaikante. Hier sind zwischen den Gleisen Betonplatten verlegt worden; 

die Gleise werden nicht genutzt. Wie bei der Emspier ist ein wechselndes Gefälle parallel zur 

Kaikante zu den Entwässerungsrinnen ausgebildet. 

 

2.3.9 Leitungen 

Entwässerungsleitungen und Drainagesystem (Eigentum NPorts) 

An der Emspier wird das anfallende Regenwasser über Entwässerungsrinnen gesammelt und 

zu den Hauptleitungen geführt. Am östlichen Ende befindet sich ein Auslauf mit DN 600, der 

das Regenwasser in die Ems einleitet. 

Am Emskai leiten vier Entwässerungsstränge das anfallende Regenwasser über die zugehöri-

gen  Entwässerungsschleusen im Bereich der Kaikante in die Ems.  

 

In der Terminalfläche der Emspier ist ein Drainagesystem installiert, um nach starken Regenfäl-

len oder Hochwasserereignissen mit Überflutung den Bodenkörper zu entwässern. Die Draina-

ge ist an die Regenentwässerung angeschlossen. 

In der Terminalfläche des Emskais befindet sich ebenfalls ein Drainagesystem, welches insbe-

sondere direkt hinter der Spundwand angeordnet ist, um dort den Wasserüberdruck (Belastung 

auf die Spundwand) zu reduzieren. 
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Trinkwasser (Eigentum Stadtwerke Emden) 

Die Emspier hat eine Trinkwasserentnahmestelle an der Kaikante am Übergang zum neuen 

Großschiffsliegeplatz. Dieser Unterflurhydrant wird über eine Trinkwasserleitung DN 90 ver-

sorgt.  

 

Löschwassersystem (Eigentum NPorts) 

An der Emspier ist ein ringförmiges Feuerlöschsystem aus PE- Leitungen DN 180 mit Entnah-

mestellen zur Löschwasserentnahme aus der Ems vorhanden. Die Löschwasserentnahme er-

folgt über Feuerlöschpumpenschächte an der West- und Ostseite der Kaikante.  

 

Beleuchtung (Eigentum NPorts) 

Im Bereich vom Emskai und Emspier sind jeweils am Übergang der befestigten Fläche zum 

Deich Lichtmasten angeordnet, die die Umschlagsfläche ausleuchten.  

Am Emskai wurden zwei Lichtmasten mit einer Höhe von 36 m und an der Emspier drei Licht-

masten mit einer Höhe von 35 m installiert.  

 

 

2.4 Planfeststellungsverfahren ĂVertiefung der AuÇenemsñ 

Mit dem Stand vom Dezember 2012 wurde ein Antrag zur Planfeststellung für die Vertiefung der 

Außenems bis Emden vom WSA Emden als Träger des Vorhabens eingereicht.  

Die geplante Vertiefung der Fahrrinne um bis zu 1 m erstreckt sich insgesamt über den Stre-

ckenabschnitt von Ems-km 40,7 bis Ems-km 74,6. In diesem rund 34 km langen Vorhabensbe-

reich soll die bestehende Fahrrinnensohle um bis zu 1,0 m abgesenkt werden. Der Schwer-

punkt des Eingriffes liegt im Bereich des Emder Fahrwassers zwischen Ems-km 40,7 und 52,0; 

hier ist nahezu flächendeckend zu baggern.  

Die vorhandenen Fahrrinnenbreiten sollen nicht grundlegend verbreitert werden.  

Mit der Vertiefung der Außenems würde auch eine Wendestelle auf Höhe der Emspier umge-

setzt, um den Schiffen mit einer Länge von mehr als 200 m für das beim Anlegen erforderliche 

Drehmanöver ein ausreichend großes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. Hierfür wäre die zu-

künftige Tiefenlage der Sollsohle (NHN -11,50 m / SKN -9,12 m) über den eigentlichen Bereich 

der Fahrrinne hinaus auf einer Fläche mit einer Breite von 340 m und einer Länge von 900 m 

herzustellen und zu unterhalten. 

In technischer Hinsicht und mit Blick auf die bauliche Umsetzung des GSLP sind die 

Maßnahmen unabhängig voneinander. Die Realisierung des GSLP ist damit ein von der 

Emsvertiefung unabhängiges, eigenständiges Verfahren. 
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Abbildung 6: Beantragte Wendestellen vor der Emspier, aus: PFU Emsvertiefung 

 

Auswirkungen auf die Planung des Großschiffsliegeplatzes Emden 

Da das Planfeststellungsverfahren ĂEmsvertiefungñ zurzeit noch lªuft und daher nicht absehbar 

ist, ob die angestrebte Emsvertiefung 

Á zeitnah genehmigt wird oder 

Á in einer überarbeiteten Variante zukünftig genehmigt wird oder  

Á abgelehnt wird,  

werden f¿r den Planfeststellungsantrag ĂGroÇschiffsliegeplatzñ die Varianten Ămitñ und Ăohneñ 

Emsvertiefung im Hinblick auf die nautischen Belange und die wasserbauliche Systemanalyse 

betrachtet.  

 

Unabhängig davon wird im hier vorliegenden Antrag zur Planfeststellung für den Großschiffs-

liegeplatz der aktuelle Zustand mit einer Tiefe des Emsfahrwassers von NHN -10,5 m / 

SKN -8,12 m zu Grunde gelegt. Auch f¿r diesen aktuellen Zustand Ăohneñ Emsvertiefung kann 

der Großschiffsliegeplatz verkehrlich sicher genutzt und wirtschaftlich sinnvoll betrieben 

werden. 
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3 NEUBAU 

3.1 Standortwahl Großschiffsliegeplatz 

3.1.1 Zielstellungen 

Die wesentlichen Zielstellungen für einen neuen Terminal lassen sich wie nachfolgend aufge-

führt zusammenfassen. Da gemäß der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Kfz-

Umschlag einen sehr großen Anteil am Gesamtumschlag darstellt, wird die Standortwahl 

dadurch stark geprägt. 

 

Á Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für den Güterumschlag, insbesondere für den Um-

schlag von Kfz 

Á Erfordernis ausreichender Stellflächen für Kfz und sonstiger Güter auf dem Terminalgelän-

de bzw. direkt dahinter 

Á Abfertigung des Bemessungsschiffes muss möglich sein (Tiefgang bis 10,7 m / Breite bis 

36,5 m / Länge bis 265 m) 

Á Anbindung zum Produktionsstandort 

Á Gute landseitige Anbindung an das Schienennetz für den Transport von Kfz 

Á Gute wasserseitige Erreichbarkeit mit Minimierung der Fahrzeit von und zur Nordsee, da 

für tiefgehende Schiffe eine tideabhängige Fahrt erforderlich ist 

Á Minimierung Eingriffe in das FFH-Gebiet (Flächenversiegelung, Umwandlung Wasser- in 

Landfläche, Beeinflussung während der Bauphase und während des Terminalbetriebs) 

Á Minimierung Bau- und Unterhaltungskosten 

Á Variabel nutzbare Kaje durch große Liegeplatzlänge (im Verbund mit Nachbarkajen) 

Á Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Emder Hafens 

Á Stärkung des Regionalzentrums Emden als Vorranggebiet Seehafen 

 

Bei der Planung zum Großschiffsliegeplatz wurden im Vorfeld verschiedene Vorhaben- und 

Standortalternativen überprüft. Ziel hierbei ist es, die Planungen in einem frühen Planungssta-

dium zu optimieren und nicht geeignete oder weniger geeignete Alternativen bereits im Vorfeld 

auszuscheiden. Nachfolgend werden die geprüften Alternativen beschrieben und die Ergebnis-

se der Prüfung dargestellt. 

Die Verpflichtung zur Prüfung von Alternativen ergibt sich insbesondere aus dem planerischen 

Abwägungsgebot. Nach §6 Abs.3 Nr. 5 UVPG müssen die entscheidungserheblichen Unterla-

gen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens eine Übersicht über die wichtigsten, vom 

Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesent-

lichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens enthalten. 

Eine Alternative im Rechtssinne liegt dann vor, wenn das vom Träger des Vorhabens verfolgte 

Planungsziel mit den vorgeschlagenen Planungsvarianten gleichermaßen oder besser erreicht 

werden kann als mit der Antragsvariante. Insoweit hat der Vorhabenträger vorab geprüft, ob Al-

ternativen in Betracht kommen, die die vorgenannten Ziele gleich oder besser erfüllen können. 

Die Alternativen werden ferner im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung noch einmal vertie-

fend überprüft, weil nicht mit dem erforderlichen Grad an Gewissheit ausgeschlossen werden 

kann, dass das Vorhaben ĂGroÇschiffsliegeplatzñ zu erheblichen Beeintrªchtigungen von Erhal-
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tungszielen gem. §34 BNatSchG in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) 

oder Europäischen Vogelschutzgebieten führen kann.  

Die Minimierung von Eingriffen in FFH-Gebiete ist dabei schon Kriterium zur Eingrenzung der 

Standortalternativen im Rahmen der hier dargestellten Standortwahl. 

 

3.1.2 Nullvariante 

In der Nullvariante (Variante 0) wird der geplante Großschiffsliegeplatz in Emden nicht umge-

setzt.  

Ausgangspunkt ist die in den vergangenen Jahren vorhandene stetige Steigerung des Um-

schlagvolumens im Emder Hafen verbunden mit einer zeitweilig vollkommenen Auslastung der 

Liegekapazitäten für große Massen- und Stückgutfrachter. Daher wäre eine direkte Folge für 

den Emder Hafen, dass die zukünftigen Steigerungen im Güterumschlag, hier insbesondere die 

Steigerung für den PKW-Umschlag, von anderen Häfen getragen wird. Der wichtigste Konkur-

renzhafen für die PKW-Verladung ist aufgrund seiner Lage und der infrastrukturellen Rahmen-

bedingen der Hafen von Zeebrügge. Weitere Häfen sind Bremerhaven (BLG-Terminal) und 

Rotterdam. Bei einer anzunehmenden Weiterentwicklung der Carcarrier hin zu größeren Einhei-

ten könnte auf längere Sicht ein Teil des vorhandenen PKW-Umschlages zu den vorgenannten 

Häfen abwandern, was zu Umsatzeinbußen im Emder Hafen führen würde. Investitionen in den 

in Emden vorhandenen Produktionsstandort für PKWs könnten zurückgefahren werden, da an-

dere Standorte attraktiver werden. Zusammenfassend wären eine Abwanderung des erwarteten 

und vorhandenen Umschlags und eine damit einhergehende existenzgefährdende Schwächung 

des Emder Hafens die Folge. 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Hafenstandortes Emden (Sicherung und Stärkung 

des Hafenstandortes Emden, regionalwirtschaftliche Stärkung des Mittelzentrums Emden, 

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen) entspricht diese Variante nicht den definierten 

Projektzielen. Ferner erweisen sich die Konflikte, die bei der Zulassung des zur Planfeststellung 

gestellten Vorhabens gelöst werden müssen, nicht als unüberwindbar. Daher besteht kein An-

lass, trotz der erkannten Bedarfslage von der Realisierung Abstand zu nehmen. Die Nullvarian-

te scheidet damit gegenüber anderen Varianten der Realisierung aus. 

 

3.1.3 Standort im Binnenhafen (Variante 1) 

Im Binnenhafen sind zurzeit keine Flächen verfügbar, auf denen ein Großschiffsliegeplatz er-

richtet werden könnte und die für die Autoverladung ausreichende Stellflächen sowie die not-

wendige Hinterlandanbindung aufweisen. Insbesondere die Verknüpfung mit den vorhandenen 

Aufstellflächen für PKWs auf der Westseite des Hafens ist nicht möglich.  

Zudem stellt die Große Seeschleuse Emden potenziell einen Engpass dar, da die Schleu-

senabmessungen mit 40 m Breite, 260 m Länge und einer Drempeltiefe von NHN -11,76 m 

nicht für das Bemessungsschiff (siehe Kap.3.3, Länge = 265 m) geeignet ist. Die Wassertiefe 

wäre bezogen auf den mittleren Wasserstand mit 11,90 m im südlichen Binnenhafen noch aus-

reichend, jedoch sind hier keine ausreichenden Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden, die die 

vorgenannten Kriterien für den GSLP erfüllen. 

Im nördlichen Hafenbereich verringert sich die aktuell vorhandene Wassertiefe, so dass um-

fangreiche Baggerarbeiten erforderlich wären. Als Folge einer vergrößerten Wassertiefe wären 

einige Kaimauerkonstruktionen nicht mehr ausreichend standsicher und müssten ertüchtigt 

werden. 
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Eine weitere Einschränkung ergäbe sich bei tideabhängiger Fahrt durch die längere Fahrzeit bis 

zum Einfahren in die Seeschleuse und die Zeit der Schleusung. Darüber hinaus ist die Entfer-

nung vom Produktionsstandort (KFZ) zu groß. 

Da der Standort im Binnenhafen schon die Abfertigung des Bemessungsschiffes nicht zuließe, 

entspricht diese Alternative nicht den Eingangskriterien für das Projekt und wird daher im Rah-

men der Alternativenbetrachtung ausgeschlossen. 

 

 

Abbildung 7: Suchbereiche für Alternativstandorte im Binnenhafen und im Außenhafen, Aus-

schnitt Seekarte, BSH 

 

3.1.4 Bereich Außenhafen, Westmole / Ostmole (Variante 2) 

Im Außenhafen im Bereich der West- und der Ostmole sind durch bereits bestehende Kaimau-

ern oder andere baulichen Anlagen keine weiteren Flächen verfügbar. Die vorhandenen Termi-

nalflächen werden bereits für die Autoverladung genutzt, so dass auch eine Verstärkung der 

Kaimauer mit dann möglicher tieferer Liegewanne zurzeit keine nennenswerten Kapazitätsstei-

gerungen erwarten lässt. Zwar könnten dann auch Schiffe mit größerem Tiefgang abgefertigt 

werden, allerdings lässt sich über die größeren Schiffe nicht die erforderliche Steigerung des 

PKW-Umschlages erreichen. 

Auch dieser Standort genügt den Projektzielen nicht, da die notwendige Kapazitätssteigerung 

an diesem Standort nicht erreicht werden kann. Der Standort wird von der weiteren Betrachtung 

ausgeschlossen. 

 

3.1.5 Standort zwischen Emspier und Emskai (Variante 3) 

Die vorgesehene Fläche für den neuen Großschiffsliegeplatz erfüllt die ökologischen, logisti-

schen und wirtschaftlichen Kriterien sehr gut. Die Flächeninanspruchnahme ist minimiert, da be-

reits ein Großteil der Fläche im Außenhafen aktiv genutzt wird. Folgende Vorteile ergeben sich 

für den ausgewählten Standort: 
































































































